
Der Präsident des Landgerichts Bochum, den 14.06.2023 
3204 E 2023 – 50.1  
 

 
Vfg. 

 
Bestimmung gem. § 21e Abs. 1 Satz 3 GVG 

 
Der Präsident des Landgerichts übernimmt den Vorsitz in der 10. Zivilkammer.  
 

Aufgaben der Gerichtsverwaltung (§ 4 Abs. 2 Ziff. 1 DRiG) 
 
Für die Tätigkeiten in der Justizverwaltung wird der Präsident des Landgerichts für 
Aufgaben des Präsidenten des Landgerichts im Umfang von 0,8 freigestellt.  
 
 
 
 
Prof. Dr. Coburger 
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